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70/56. Folgemaßnahmen zu dem Gutachten des Internationalen 
  Gerichtshofs über die Rechtmäßigkeit der Drohung mit  
  oder des Einsatzes von Kernwaffen 
 
 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 49/75 K vom 15. Dezember 1994, 51/45 M vom 
10. Dezember 1996, 52/38 O vom 9. Dezember 1997, 53/77 W vom 4. Dezember 1998, 
54/54 Q vom 1. Dezember 1999, 55/33 X vom 20. November 2000, 56/24 S vom 
29. November 2001, 57/85 vom 22. November 2002, 58/46 vom 8. Dezember 2003, 59/83 
vom 3. Dezember 2004, 60/76 vom 8. Dezember 2005, 61/83 vom 6. Dezember 2006, 
62/39 vom 5. Dezember 2007, 63/49 vom 2. Dezember 2008, 64/55 vom 2. Dezember 
2009, 65/76 vom 8. Dezember 2010, 66/46 vom 2. Dezember 2011, 67/33 vom 
3. Dezember 2012, 68/42 vom 5. Dezember 2013 und 69/43 vom 2. Dezember 2014, 

 überzeugt, dass der Fortbestand von Kernwaffen eine Bedrohung der Menschheit 
und allen Lebens auf der Erde darstellt, und in dem Bewusstsein, dass der einzige Schutz 
vor einer nuklearen Katastrophe die vollständige Beseitigung der Kernwaffen und die Ge-
wissheit ist, dass diese Waffen nie wieder hergestellt werden, 

 in Bekräftigung der Verpflichtung der internationalen Gemeinschaft auf die Verwirk-
lichung des Ziels einer von Kernwaffen freien Welt durch die vollständige Beseitigung der 
Kernwaffen, 

 eingedenk der in Artikel VI des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen1 
eingegangenen feierlichen Verpflichtungen der Vertragsstaaten, insbesondere der Ver-
pflichtung, in redlicher Absicht Verhandlungen über wirksame Maßnahmen zur Beendi-
gung des nuklearen Wettrüstens in naher Zukunft und zur nuklearen Abrüstung zu führen, 

 unter Hinweis auf die Grundsätze und Ziele der nuklearen Nichtverbreitung und Ab-
rüstung, die auf der Konferenz der Vertragsparteien im Jahr 1995 zur Überprüfung und 
Verlängerung des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen verabschiedet wur-
den2, auf die unmissverständliche Verpflichtung der Kernwaffenstaaten auf die vollständi-
ge Beseitigung ihrer Kernwaffenbestände mit dem Ziel der nuklearen Abrüstung, die auf 
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1 United Nations, Treaty Series, Vol. 729, Nr. 10485. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1974 
II S. 785; LGBl. 1978 Nr. 15; öBGBl. Nr. 258/1970; AS 1977 471. 
2 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear 



A/RES/70/56 

Folgemaßnahmen zu dem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs über 
 die Rechtmäßigkeit der Drohung mit oder des Einsatzes von Kernwaffen 

 

2/3 

der Konferenz der Vertragsparteien im Jahr 2000 zur Überprüfung des Vertrags über die 
Nichtverbreitung von Kernwaffen vereinbart wurde3, und auf die Aktionspunkte, die auf 
der Konferenz der Vertragsparteien im Jahr 2010 zur Überprüfung des Vertrags über die 
Nichtverbreitung von Kernwaffen als Teil der Schlussfolgerungen und Empfehlungen zu 
Folgemaßnahmen betreffend die nukleare Abrüstung vereinbart wurden4, 

 sich der tiefen Besorgnis 




